
BGer 9C_727/2023 vom 3. Juni 2024
Bundesgericht, 2024-06-03, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_727_2023

FR: TF 9C_727/2023 du 3 juin 2024

IT: TF 9C_727/2023 del 3 giugno 2024

Erwägungen

E. 1
Bei der Beschwerdegegnerin handelt es sich um eine nichtregistrierte (vgl. Art. 48 BVG ),
ausschliesslich in der freiwilligen beruflichen Vorsorge tätige Personalfürsorgestiftung im
Sinne von Art. 89a (früher: 89bis) ZGB (Urteil 9C_220/2023 vom 21. März 2024 E. 1.2 mit
Hinweis). Die dritte öffentlich-rechtliche Abteilung des Bundesgerichts ist letztinstanzlich
zuständig für den Entscheid über die streitige (Nicht-) Beitragspflicht des Arbeitgebers (
Art. 89a Abs. 6 Ziff. 19 ZGB ; Art. 73 BVG ; Art. 31 lit. f des Reglements vom 20.
November 2006 für das Bundesgericht [BGerR; SR 173.110.131]).

E. 2.1
Der Geltungsbereich eines zwischen Verbänden abgeschlossenen Gesamtarbeitsvertrages
kann auf Antrag aller Vertragsparteien durch Anordnung der zuständigen Behörde
(Allgemeinverbindlicherklärung) auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer des betreffenden
Wirtschaftszweiges oder Berufes ausgedehnt werden, die am Vertrag nicht beteiligt sind
(Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. September 1956 über die
Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen [AVEG; SR 221.215.311]).

E. 2.2
Die Beschwerdegegnerin ist mit dem Vollzug des GAV FAR betraut (Art. 23 Abs. 1 GAV
FAR). Diesen hatte der Bundesrat ( Art. 7 Abs. 1 AVEG ) im Verfahren nach Art. 8 ff.
AVEG durch Beschluss vom 5. Juni 2003 teilweise für allgemeinverbindlich erklärt (AVE
GAV FAR [BBl 2003 4039]; BGE 138 V 32 E. 4.1; Urteil 9C_374/2012 vom 7. Dezember
2012 E. 2.2), welcher wiederum durch Beschlüsse vom 8. August und 26. Oktober 2006, 1.
November 2007, 6. Dezember 2012, 10. November 2015, 14. Juni 2016, 7. August 2017
und 29. Januar 2019 verlängert resp. angepasst wurde (BBl 2006 6751, 8865 ; 2007 7881 ;
2012 9763 ; 2015 8307 ; 2016 5033 ; 2017 5823 ; 2019 1891 ; vgl. auch Urteil
9C_454/2016 vom 9. März 2017 E. 2.1, in: SVR 2017 BVG Nr. 45 S. 201). Der Stiftungsrat
der Beschwerdegegnerin erlässt die für die Umsetzung des GAV FAR notwendigen
Reglemente (Art. 24 Abs. 3 GAV FAR), insbesondere ein Reglement FAR (Leistungs- und
Beitragsreglement der Stiftung FAR), das die Einzelheiten über den Beitragseinzug, die
Leistungsvoraussetzungen und die Ausrichtung der Leistungen näher regelt.

E. 3
Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ).
Dennoch prüft es - offensichtliche Fehler vorbehalten - nur die in seinem Verfahren
gerügten Rechtsmängel (Art. 42 Abs. 1 f. BGG). Es legt seinem Urteil den Sachverhalt
zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann ihre
Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie
offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG



beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Verfahrensausgang entscheidend sein
kann ( Art. 97 Abs. 1, Art. 105 Abs. 2 BGG ).

E. 4.1
Unstreitig findet der GAV FAR sowohl in räumlicher (vgl. Art. 1 Abs. 1 GAV FAR) als
auch in betrieblicher Hinsicht (vgl. Art. 2 Abs. 1 GAV FAR) auf C.________ und
D.________ als Mitarbeitende der A.________ GmbH Anwendung.

Zu prüfen ist demgegenüber, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie die beiden
Betroffenen - insbesondere vor dem Hintergrund der auf den 10. November 2015 für
allgemeinverbindlich erklärten Zusatzvereinbarung VIII zum GAV FAR vom 7. Oktober
2013 (in Kraft ab 1. Dezember 2015 [BBl 2015 8307]) - als leitendes Personal der
Beschwerdeführerin einstufte mit der Folge, dass ihre Tätigkeiten nicht vom persönlichen
Geltungsbereich des GAV FAR umfasst seien.

E. 4.2
Die für den persönlichen Geltungsbereich einschlägige Bestimmung von Art. 2 Abs. 5 AVE
GAV FAR (in der Fassung vom 10. November 2015) lautet wie folgt: Die
allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen gelten für die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer (unabhängig ihrer Entlöhnungsart), die in den Betrieben nach Abs. 4 tätig
sind, dabei gemäss lit. c insbesondere auch für Berufsleute wie Maurer usw. Ausgenommen
vom persönlichen Geltungsbereich ist nach derselben Norm namentlich das leitende
Personal eines unterstellten Betriebs. Zum leitenden Personal in diesem Sinne gehören
Bauführer sowie jede Person, die im Handelsregister als Prokurist, Geschäftsführer,
Gesellschafter, Direktor, Betriebsinhaber, Verwaltungsrat oder in ähnlicher Funktion
eingetragen ist oder einen wesentlichen Einfluss auf den Gang des Unternehmens ausüben
kann. Diese Personen sind dem GAV selbst dann nicht unterstellt, wenn sie im gleichen
Betrieb oder in der gleichen Unternehmensgruppe eine voll- oder teilzeitliche Tätigkeit im
Sinne der erwähnten lit. a - g ausüben. Ein wesentlicher Einfluss auf den Gang des
Unternehmens wird vermutet, wenn eine Person an einem Betrieb oder an einem den
Betrieb beherrschenden Unternehmen eine Beteiligung von mehr als 20 % hält.

E. 5.1
Wie vorinstanzlich nach Lage der Akten zutreffend erkannt wurde, handelt es sich bei den
formell als Maurer bei der Beschwerdeführerin angestellten C.________ und D.________
weder um Bauführer, noch sind sie in irgendeiner Funktion im Handelsregistereintrag der
Gesellschaft vermerkt. Vielmehr fungiert diesbezüglich allein E.________, die Ehefrau von
C.________, als Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift. Laut Art. 2
Abs. 5 AVE GAV FAR wird jedoch - im Sinne einer der Missbrauchsverhütung dienenden
Generalklausel - alternativ von einer leitenden Stellung immer auch dann ausgegangen (und
die betreffenden Personen daher von einer Unterstellung unter den GAV FAR
ausgenommen), wenn Angestellte einen wesentlichen Einfluss auf den Gang des
Unternehmens ausüben können (dazu letztmals Urteil 9C_220/2023 vom 21. März 2024 E.
5.3 f. mit Hinweisen).

E. 5.2
Letzteres wurde von Vorinstanz und Beschwerdegegnerin bejaht. Zusammenfassend
gelangten sie zum Ergebnis, dass sowohl die Entstehungsgeschichte der
Beschwerdeführerin als auch die Höhe der von C.________ und D.________ erzielten



Einkommen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für ihre (faktisch) leitenden Funktionen
innerhalb des Unternehmens sprächen.

So ergäbe sich zum einen bereits aus dem zeitlichen Ablauf, dass die beiden langjährigen
Mitarbeiter der B.________ AG deren Bautätigkeit ab November 2011 durch die neu
gegründete A.________ GmbH weiterführen sollten. Anlässlich der im September 2011 an
die bisherigen Kunden ergangenen Information sei denn auch kommuniziert worden, dass
E.________ als Geschäftsinhaberin, C.________ als Geschäftsführer und D.________ als
Geschäftspartner der neuen Gesellschaft fungierten. Dies entspreche überdies dem der
Anmeldung bei der Beschwerdegegnerin beigelegten Organigramm, gemäss welchem
E.________ als Geschäftsinhaberin/-leiterin für den Backoffice-Bereich, C.________ als
Baustellenleiter und D.________ als stellvertretender Baustellenleiter aufgeführt worden
seien.

Ebenso zeige ferner die Aufstellung der in den Jahren 2012 bis 2015 an die Mitarbeitenden
der Beschwerdeführerin ausbezahlten Löhne, dass C.________ und D.________ mit
Jahreseinkommen von Fr. 97'428.- bis Fr. 118'425.- erheblich höhere Einkünfte
erwirtschaftet hätten als den arbeitsvertraglich vereinbarten Monatslohn von Fr. 6'000.-
bzw. Fr. 78'000.- brutto jährlich (Ausnahme C.________: Fr. 74'198.- im Jahr 2014). In den
kommenden Jahren habe der wohl gute Geschäftsgang dazu geführt, dass den genannten
Personen neben den weiter gestiegenen (Grund-) Gehältern auch Gratifikationen hätten
ausgerichtet werden können, die C.________ und D.________ grossmehrheitlich je hälftig
zugeschlagen worden seien (C.________ 2016: Fr. 117'500.- plus Fr. 16'500.- Gratifikation,
2017: Fr. 122'500.- plus Fr. 42'500.- Gratifikation, 2018: Fr. 137'500.- plus Fr. 62'500.-
Gratifikation, 2019: Fr. 147'500.- plus Fr. 50'000.- Gratifikation; D.________: 2016: Fr.
118'500.- plus Fr. 16'500.- Gratifikation, 2017: Fr. 123'500.- plus Fr. 42'500.- Gratifikation,
2018: Fr. 137'500.- plus Fr. 62'500.- Gratifikation, 2019: Fr. 147'500.- plus Fr. 50'000.-
Gratifikation). Demgegenüber habe der ebenfalls bei der Beschwerdeführerin angestellte
F.________ in den Jahren 2016 bis 2021 Einkommen zwischen Fr. 72'550.- bis Fr. 75'800.-
generiert. E.________ ihrerseits seien in den besagten Jahren jährlich Löhne zwischen Fr.
78'000.- und Fr. 88'000.- (ohne Gratifikation) ausbezahlt worden, wobei das Unternehmen
ihr 2017 und 2018 zusätzlich noch Gratifikationen von je Fr. 5'458.50 und 2019 von Fr.
5'504.50 habe zukommen lassen.

Insgesamt belege somit auch die Lohnpolitik der Beschwerdeführerin, wonach C.________
und D.________ den grössten Teil der ausgeschütteten Gratifikationen bezogen hätten -
was der für leitende Angestellte resp. Geschäftsinhaber/-führer gängigen und üblichen
Praxis entspreche -, dass sie innerhalb des Unternehmens faktisch in leitender Stellung
beschäftigt (gewesen) seien. Daran ändere der Umstand nichts, dass beide (auch) als Maurer
auf den Baustellen gearbeitet hätten. Mit der im Rahmen der Zusatzvereinbarung VIII
erfolgten Präzisierung, nach der das leitende Personal selbst dann nicht dem Vertragswerk
angehöre, wenn es im gleichen Betrieb oder in der gleichen Unternehmensgruppe eine voll-
oder teilzeitliche Tätigkeit nach Massgabe der Bestimmung ausübe, sei klar zum Ausdruck
gebracht worden, dass als "leitend" eingestuftes Personal selbst bei gleichzeitiger aktiver
und körperlich anstrengender Betätigung auf dem Bau - wie beispielsweise hier als Maurer
- aus dem persönlichen Geltungsbereich des GAV FAR ausgeklammert werden sollte.

E. 6



Die Beschwerdeführerin bringt letztinstanzlich nichts vor, was geeignet wäre, die
Sachverhaltsfeststellung des kantonalen Gerichts als offensichtlich unrichtig im Sinne von
Art. 97 Abs. 1 (unhaltbar, willkürlich: BGE 140 V 22 E. 7.3.1; 135 II 145 E. 8.1) oder die
darauf beruhenden Erwägungen als bundesrechtswidrig erscheinen zu lassen.

E. 6.1
Soweit in der Beschwerde kritisiert wird, die Vorinstanz habe die Beurteilung, ob die
fraglichen beiden Mitarbeiter als "leitende Angestellte" im genannten Sinne zu qualifizieren
seien, auf der Basis eines falschen Beweismasses bzw. einer falschen Beweislastverteilung
vorgenommen, ist auf Folgendes hinzuweisen.

E. 6.1.1
Der Sozialversicherungsprozess ist vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht. Danach hat
das Gericht von Amtes wegen für die richtige und vollständige Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhaltes zu sorgen. Die Verwaltung als verfügende Instanz und - im
Beschwerdefall - das Gericht dürfen eine Tatsache nur dann als bewiesen annehmen, wenn
sie von ihrem Bestehen überzeugt sind. Im Sozialversicherungsrecht hat das Gericht seinen
Entscheid, sofern das Gesetz nicht etwas Abweichendes vorsieht, nach dem Beweisgrad der
überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu fällen. Die blosse Möglichkeit eines bestimmten
Sachverhalts genügt den Beweisanforderungen nicht. Das Gericht hat vielmehr jener
Sachverhaltsdarstellung zu folgen, die es von allen möglichen Geschehensabläufen als die
wahrscheinlichste würdigt ( BGE 138 V 218 E. 6 mit Hinweisen).

Der Untersuchungsgrundsatz schliesst die Beweislast im Sinne der Beweisführungslast
begriffsnotwendig aus, da es Sache des Sozialversicherungsgerichts (oder der verfügenden
Verwaltungsstelle) ist, für die Zusammentragung des Beweismaterials besorgt zu sein. Im
Sozialversicherungsprozess tragen mithin die Parteien in der Regel eine Beweislast nur
insofern, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener Partei ausfällt,
die aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wollte. Diese
Beweisregel greift allerdings erst Platz, wenn es sich als unmöglich erweist, im Rahmen des
Untersuchungsgrundsatzes auf Grund einer Beweiswürdigung einen Sachverhalt zu
ermitteln, der zumindest die Wahrscheinlichkeit für sich hat, der Wirklichkeit zu
entsprechen ( BGE 138 V 218 E. 6 mit Hinweisen; Urteil 9C_634/2014 vom 31. August
2015 E. 6.3.1, in: SVR 2016 BVG Nr. 6 S. 21).

E. 6.1.2
Die Vorinstanz ist zum Ergebnis gelangt, gestützt auf die - hiervor dargelegte - Aktenlage
sei mit dem Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass
C.________ und D.________ im Licht des zu prüfenden GAV FAR als "leitendes Personal"
einzustufen seien und daher nicht dem Vertragswerk unterstünden. Ist damit kein Zustand
der Beweislosigkeit eingetreten - Entsprechendes wird von Seiten der Beschwerdeführerin
auch nicht substanziiert geltend gemacht -, erweist sich die Zuhilfenahme von
Beweislastverteilungsregeln nach dem Gesagten als entbehrlich. Weiterungen dazu
erübrigen sich.

E. 6.2
Ebenso wenig ist dem Einwand der Beschwerdeführerin Erfolg beschieden, das kantonale
Gericht habe den Sachverhalt willkürlich festgestellt bzw. ihren Anspruch auf rechtliches
Gehör verletzt, indem auf eine Befragung der Partei bzw. von Zeugen verzichtet worden



sei.

E. 6.2.1
Zum Anspruch auf rechtliches Gehör gehört das Recht der Betroffenen, sich vor Erlass
eines in seine Rechtsstellung eingreifenden Entscheides zur Sache zu äussern sowie das
Recht auf Abnahme der rechtzeitig und formrichtig angebotenen rechtserheblichen
Beweismittel ( BGE 127 I 54 E. 2b). Indessen steht die Verfassungsgarantie einer
vorweggenommenen Beweiswürdigung nicht entgegen. Das Gericht kann auf die Abnahme
von Beweisen verzichten, wenn es auf Grund bereits abgenommener Beweise seine
Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür annehmen kann, seine Überzeugung werde
durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I
140 E. 5.3 ; 131 I 153 E. 3).

E. 6.2.2
Wie die Beschwerdegegnerin vor dem Bundesgericht zu Recht ausführt, hätte eine
Befragung von G.________ und C.________ sowie D.________ bei der sich
präsentierenden Ausgangs- und Interessenlage kaum zu einem Erkenntnisgewinn geführt.
Da sich die davon zu erwartenden Ergebnisse zur Feststellung der konkret
rechtserheblichen Tatsachen somit von vornherein als untauglich erwiesen hätten, durfte
das kantonale Gericht in zulässiger antizipierter Beweiswürdigung darauf verzichten. Eine
Verletzung des vom Anspruch auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2 BV umfassten
Rechts, erhebliche Beweise beizubringen und mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu
werden, wenn dies geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen ( BGE 143 III 297 E. 9.3.2 ;
140 I 285 E. 6.3.1), ist nicht erkennbar (vgl. u.a. Urteil 5A_216/2020 vom 3. November
2020 E. 3.3.2 mit Hinweisen). Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass die Vorinstanz durch
die Nichtvornahme entsprechender Befragungen den Sachverhalt offenkundig unrichtig
erhoben hätte (vgl. E. 3 hiervor).

E. 6.3
Was sodann den im Weiteren gerügten Verstoss gegen die Begründungspflicht anbelangt,
ist in Erinnerung zu rufen, dass das Gericht im Rahmen seiner diesbezüglichen
Verpflichtung (als Teilgehalt des Anspruchs auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2
BV ; vgl. BGE 142 III 433 E. 4.3.2) nicht gehalten ist, sich mit jeglichen
Parteistandpunkten einlässlich auseinanderzusetzen und jedes einzelne Vorbringen
ausdrücklich zu widerlegen. Eine entsprechende Verletzung ist zu verneinen, wenn eine
sachgerechte Anfechtung des vorinstanzlichen Urteils möglich war ( BGE 148 III 30 E. 3.1;
141 III 28 E. 3.2.4), wovon hier ohne Weiteres ausgegangen werden kann.

E. 6.4
Schliesslich moniert die Beschwerdeführerin eine Verletzung des Rückwirkungsverbots,
indem die erst im Rahmen der Zusatzvereinbarung VIII zum GAV FAR per 1. Januar 2014
in Kraft getretene Klausel, wonach Personen in Leitungsfunktionen dem GAV selbst dann
nicht unterstellt seien, wenn sie im gleichen Betrieb oder in der gleichen
Unternehmensgruppe eine voll- oder teilzeitliche Tätigkeit im Sinne der unterstellten
Berufsgruppen ausübten, auf die bereits seit 1. November 2011 bei ihr angestellten
Mitarbeitenden angewendet werde.

E. 6.4.1



In zeitlicher Hinsicht sind im Regelfall diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der
Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben ( BGE 141 V 657 E.
3.5.1 mit Hinweisen). Vor diesem Hintergrund ist die hier fragliche Unterstellung unter den
GAV FAR nach Massgabe des im jeweiligen Zeitraum in Kraft stehenden Rechts zu
beurteilen, zumal in den Übergangsbestimmungen der Zusatzvereinbarung VIII in Bezug
auf die genannte Norm keine Rückwirkung statuiert ist (dazu auch Urteil 9C_454/2016 vom
9. März 2017 E. 6.4, in: SVR 2017 BVG Nr. 45 S. 201).

Herauszustreichen ist diesbezüglich zunächst Folgendes: Auch von Seiten der
Beschwerdeführerin wird eingeräumt, dass C.________ und D.________, sofern als
leitendes Personal zu qualifizieren - wovon nach dem hiervor Dargelegten auszugehen ist -,
jedenfalls ab 1. Januar 2014 nicht (mehr) vom GAV FAR erfasst sind.

E. 6.4.2
Hinsichtlich des vorangegangenen Zeitraums ist ein Blick auf die Entstehungsgeschichte
der Ausnahmebestimmung, welche mit AVE GAV FAR vom 10. November 2015 (Art. 2
Abs. 5) allgemeine Geltung erlangte, zu werfen.

E. 6.4.2.1
Vor der Änderung lautete die betreffende Bestimmung wie folgt: "Ausgenommen ist das
leitende Personal, das technische und kaufmännische Personal sowie das Kantinen- und
Reinigungspersonal eines unterstellten Betriebes." Ausschlaggebend für die Neufassung der
Regelung war mutmasslich das bundesgerichtliche Urteil B 106/06 vom 6. Februar 2008.
Dieses betraf einen Polier, welcher nebst seiner diesbezüglichen Vollzeitanstellung
zusätzlich ein Verwaltungsratsmandat bei derselben Gesellschaft bekleidet hatte. Durch die
Stiftung FAR war ihm in der Folge mitgeteilt worden, dass seine Rente auf Grund des
Verwaltungsratsmandates, das als leitende Stellung zu qualifizieren und damit dem GAV
FAR nicht unterstellt sei, um monatlich 16/180 gekürzt werde. Das hierauf angerufene
kantonale Gericht hiess die Klage gut und verpflichtete die Stiftung FAR, dem Kläger eine
ungekürzte Überbrückungsrente auszurichten. Die Stiftung gelangte daraufhin an das
Bundesgericht, welches die Beschwerde mit folgender Begründung abwies: Es sei zwar
klar, dass der Versicherte als Mitglied des Verwaltungsrats eine leitende Funktion ausgeübt
habe. Entgegen der Auffassung der Stiftung FAR sei damit aber die Frage noch nicht
beantwortet, ob der GAV FAR für einen Arbeitnehmer, der zwei Funktionen gleichzeitig
ausübe - wobei er mit der einen (Polier) dem (persönlichen) Geltungsbereich des GAV FAR
unterstehe, mit der anderen (Verwaltungsrat) nicht -, anwendbar sei oder nicht (E. 3.2.1).
Wie die Leistungsberechtigung von Arbeitnehmern zu beurteilen sei, die zwar einerseits
eine dem GAV FAR unterstellte Tätigkeit (im Sinne von dessen Art. 3 Abs. 3) ausübten,
daneben aber zusätzlich eine leitende Funktion versähen, werde im Reglement FAR nicht
geregelt. Auch den von der Stiftung FAR ins Recht gelegten, der Meinungsbildung und den
(kontrovers geführten) Diskussionen des Stiftungsrates zu Grunde liegenden Dokumenten
sei - entgegen ihren Ausführungen - nicht eindeutig zu entnehmen, dass Arbeitnehmer,
obwohl sie auf einer Baustelle aktiv seien und körperlich anstrengende Arbeiten ausführten,
in jedem Fall aus dem persönlichen Geltungsbereich des GAV FAR ausscheiden würden,
sobald sie zum leitenden Personal gehörten (E. 3.2.2). Es liege auf der Hand, dass die
Stiftung FAR in Anbetracht der grossen Zahl möglicher Destinatäre auf eine einfache und
klare Regelung der Anspruchsberechtigung mit minimalem Missbrauchspotenzial für alle
unterstellten Betriebe angewiesen sei. Wenn der Stiftungsrat präzise Kriterien formuliert



habe, nach welchen die Anspruchsberechtigung zu prüfen sei, um auf diese Weise einerseits
Interpretations- und Anwendungsprobleme möglichst zu vermeiden und anderseits eine
einheitliche, rechtsgleiche Behandlung der grossen Zahl potenzieller Destinatäre zu
ermöglichen, sei dies im Hinblick auf die praktische Anwendung des GAV FAR ohne jeden
Zweifel zweckmässig. Ob es allerdings seine Absicht gewesen sei, entgegen den
Intentionen des GAV FAR Arbeitnehmern, die unbestrittenermassen während der
festgelegten Dauer (Art. 14 Abs. 1 GAV FAR) mit vollem Pensum den mit der Arbeit im
Baugewerbe verbundenen grossen körperlichen Belastungen ausgesetzt gewesen seien, die
ungekürzte Überbrückungsrente einzig mit der Begründung zu versagen, sie hätten
zusätzlich eine leitende Funktion inne gehabt, müsse bezweifelt werden. In diesem
Zusammenhang gelte es insbesondere zu berücksichtigen, dass Art. 17 Abs. 3 GAV FAR
unter anderem Personen, die wegen verschiedener Funktionen im Betrieb gemäss
Geltungsbereich GAV FAR pro Kalenderjahr mindestens 50 % eine dem GAV FAR
unterstellte Tätigkeit leisteten, die Leistungen nach Massgabe des
Teilzeitbeschäftigungsgrades und der Anzahl der teilzeitbeschäftigten Jahre während der
letzten 15 Jahre im Bauhauptgewerbe anteilmässig gekürzt würden. Diese Bestimmung
lasse keine andere Interpretation zu, als dass Arbeitnehmer, die in einem Betrieb arbeiteten,
der dem betrieblichen Geltungsbereich des GAV FAR unterstehe, auch dann nicht einfach
aus dessen persönlichem Geltungsbereich fielen, wenn sie neben einer Tätigkeit von
mindestens 50 % gemäss Art. 3 Abs. 1 GAV FAR eine zusätzliche Funktion versähen, für
die der GAV FAR nicht gelte. Folge sei nur, dass die Leistungen nach Massgabe des
Teilzeitbeschäftigungsgrades gekürzt würden (E. 3.3).

E. 6.4.2.2
Mit der Zusatzvereinbarung VIII zum GAV FAR vom 7. Oktober 2013 (in Kraft seit 1.
Januar 2014) wurde Art. 3 Abs. 3 in der Folge dahingehend modifiziert, dass das leitende,
das technische und das kaufmännische Personal dem GAV FAR selbst dann nicht
untersteht, wenn es im gleichen Betrieb oder in der gleichen Unternehmensgruppe eine
voll- oder teilzeitliche Tätigkeit im Sinne von Abs. 1 des Art. 3 ausübt. Die
Vertragsparteien brachten mit der entsprechenden Ergänzung klar zum Ausdruck, dass
leitendes Personal, selbst wenn es sich auf einer Baustelle aktiv betätigt und körperlich
anstrengende Arbeiten verrichtet, aus dem Geltungsbereich des GAV FAR ausscheiden
soll. Die Umformulierung des Art. 3 Abs. 3 GAV FAR bezweckte demzufolge, die aus der
Präambel des GAV FAR hervorgehende Zielsetzung auch normativ zu erfassen und zu
schärfen. Der GAV FAR war abgeschlossen worden im Bestreben, der körperlichen
Belastung der Arbeitnehmer im Bauhauptgewerbe Rechnung zu tragen und die damit
verbundenen Beschwerden im Alter zu lindern sowie dem Baustellenpersonal eine
finanziell tragbare Frühpensionierung zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang kann Art.
3 Abs. 3 GAV FAR nur so verstanden werden, dass sämtliches Personal, das auf Grund
seiner Stellung im Unternehmen als leitendes Personal einzustufen ist und für das der
beschriebene Schutzgedanke daher - gerade in Bezug auf die monetäre
Unterstützungsbedürftigkeit - nicht zum Tragen kommt, vom persönlichen Geltungsbereich
des GAV ausgenommen ist.

E. 6.4.3
Daraus ergibt sich, dass die Unterstellung von C.________ und D.________ unter den
GAV FAR für die Zeit vom 1. November 2011 bis 31. Dezember 2013 prinzipiell gemäss
den im Urteil B 106/06 vom 6. Februar 2008 wiedergegebenen, hiervor dargestellten



Grundsätzen zu erfolgen hätte (vgl. in diesem Sinne auch Urteil 9C_220/2023 vom 21.
März 2024 E. 5.4 am Ende). Eine Rückweisung der Angelegenheit an die Vorinstanz zur
entsprechenden Umsetzung, namentlich zur Verifizierung der Aussage der
Beschwerdeführerin, ihre beiden Mitarbeitenden hätten im besagten Zeitraum (auch) als
Maurer gearbeitet, und - bejahendenfalls - zur Feststellung des betreffenden Pensums
(neben ihren Leitungsfunktionen), kann indes aus den nachstehenden Gründen
unterbleiben.

E. 6.4.4
Der GAV FAR sieht gemäss Art. 13 ausschliesslich folgende Leistungsarten vor:
Überbrückungsrenten (lit. a), Ersatz von Altersgutschriften BVG (lit. b), zeitlich
beschränkte Ergänzung der Witwen-, Witwer- und Waisenrente (lit. c) sowie
Härtefallersatzleistungen (lit. d). Sowohl die Ausrichtung einer Überbrückungsrente
(frühestens ab Vollendung des 60. Altersjahrs [Art. 14 Abs. 1 lit. a GAV FAR]) als auch
von Härtefallersatzleistungen (zwischen Vollendung des 50. und vor Erreichen des 60.
Altersjahrs [Art. 21 Abs. 1 lit. a GAV FAR]) setzt u.a. voraus, dass der Arbeitnehmende die
letzten sieben Jahre vor dem Leistungsbezug ununterbrochen eine beitragspflichtige
Beschäftigung in einem Betrieb gemäss Geltungsbereich GAV FAR ausgeübt hat (vgl. Art.
14 Abs. 1 lit. c, Art. 21 Abs. 1 lit. b). Ein Leistungsbezug steht hier deshalb schon infolge
des Umstands ausser Frage, dass C.________, geb. 1966, und D.________, geb. 1970,
jedenfalls ab Anfang 2014 nicht mehr vom GAV FAR erfasst sind. Da die anderweitigen
Leistungsarten (Ersatz von Altersgutschriften BVG, zeitlich beschränkte Ergänzung der
Witwen-, Witwer- und Waisenrente) an die Überbrückungsrente gekoppelt sind (vgl. Art.
19 Abs. 2 und 3), entfällt auch deren Ausrichtung ohne Weiteres. Die Frage, wie sich die
Unterstellungssituation vorliegend bis Ende 2013 konkret darstellt, bedarf somit, da
leistungsseitig ohne Relevanz, keiner abschliessenden Klärung.

E. 7
Zusammenfassend erweist sich das angefochtene Urteil im Ergebnis als rechtens. Dem
Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten zu
tragen ( Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG ). Die Stiftung FAR hat als mit einer
öffentlich-rechtlichen Aufgabe betraute Organisation keinen Anspruch auf eine
Parteientschädigung ( Art. 68 Abs. 3 BGG ; vgl. dazu etwa Urteil 9C_220/2023 vom 21.
März 2024 E. 6).
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